
Gemeindeamt Pflach 
6600 Pflach     

                                                   
      Pflach, den 20.01.2009 
 

 
 

BEKANNTMACHUNG  
 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Pflach hat in seiner Sitzung am 19.01.2009 nachfolgende Beschlüsse 
gefasst: 
_________________________________________________________________________________ 
 
„Der Gemeinderat beschließt die vorbehaltlose Annahme des Förderungsvertrages der 
Kommunalkredit Public Consulting GmbH, vom 26.11.2008, Auftragsnummer A801487 , betreffend 
die Gewährung eines Investitionskostenzuschusses für die Wasserversorgungsanlage Pflach,     
BA 06 – Los 2.  
Gleichzeitig bestätigt die Gemeinde Pflach die Aufbringung der Finanzierung gemäß nachstehend 
angeführtem Gesamtfinanzierungsplan :“ 

Eigenmittel (Bankdarlehen) 18.226,00 €                      
Landesmittel -  €                                 
Investitionskostenzuschuss des Bundes 9.274,00 €                        
sonstige Mittel (Wasserleitungsfondsdarlehen) 27.500,00 €                      

Förderbare Gesamtinvestitionskosten 55.000,00 €                      

 
 
         (einstimmig) 
 
 
„Der Gemeinderat beschließt die vorbehaltlose Annahme des Förderungsvertrages der 
Kommunalkredit Public Consulting GmbH, vom 26.11.2008, Auftragsnummer A801486 , betreffend 
die Gewährung eines Investitionskostenzuschusses für die Abwasserbeseitigungsanlage Pflach, 
BA 06 – Los 2.  
Gleichzeitig bestätigt die Gemeinde Pflach die Aufbringung der Finanzierung gemäß nachstehend 
angeführtem Gesamtfinanzierungsplan :“ 
 

Eigenmittel (Bankdarlehen) 14.964,00 €                      
Landesmittel (8%) 10.400,00 €                      
Investitionskostenzuschuss des Bundes 39.636,00 €                      
sonstige Mittel (Wasserleitungsfondsdarlehen) 65.000,00 €                      

Förderbare Gesamtinvestitionskosten 130.000,00 €                    

 
 
         (einstimmig) 
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„Der Gemeinderat beschließt die vorbehaltlose Annahme des Förderungsvertrages der 
Kommunalkredit Public Consulting GmbH, vom 26.11.2008, Auftragsnummer A801480 , betreffend 
die Gewährung eines Investitionskostenzuschusses für die Abwasserbeseitigungsanlage Pflach, 
BA 08.  
 
Gleichzeitig bestätigt die Gemeinde Pflach die Aufbringung der Finanzierung gemäß nachstehend 
angeführtem Gesamtfinanzierungsplan :“ 
 

Eigenmittel (Bankdarlehen) 3.908,00 €                        
Landesmittel (4%) 880,00 €                           
Investitionskostenzuschuss des Bundes 6.412,00 €                        
sonstige Mittel (Wasserleitungsfondsdarlehen) 10.800,00 €                      

Förderbare Gesamtinvestitionskosten 22.000,00 €                      

 
 
         (einstimmig) 
 
 
 
 
 
„Der Gemeinderat beschließt den Haushaltsvoranschlag  der Gemeinde Pflach für das Haushaltsjahr 
2009 wie folgt:“ 
 

                    Einnahmen                          Ausgaben

Ordentlicher Haushalt 2.511.400,00 €                  2.511.400,00 €                          
Außerordentlicher Haushalt 432.200,00 €                     432.200,00 €                             

Summe Gesamthaushalt 2.943.600,00 €                  2.943.600,00 €                          
 
 
          (einstimmig) 
 
 
 
 
„Der Gemeinderat beschließt den gemäß § 68 Abs. 1 der Tiroler Gemeindeordnung 2001,           
LGBl.Nr. 36 zu erstellenden mittelfristigen Finanzplan , für die Jahre 2010 bis 2012, wie folgt:“ 
 

Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012

Ausgaben ordentlicher Haushalt 2.041.800,00 €          2.086.600,00 €         2.133.300,00 €        
Einnahmen ordentlicher Haushalt 2.041.800,00 €          2.086.600,00 €         2.133.300,00 €        

Ausgaben außerordentlicher Haushalt 250.000,00 €             265.000,00 €            60.000,00 €            
Einnahmen außerordentlicher Haushalt 250.000,00 €             265.000,00 €            60.000,00 €            

 
          (einstimmig)                                                                          
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„Der Gemeinderat beschließt,  Frau Nadja Amann, 6600 Pflach, Füssener Straße 19, ab 01.02.2009, 
als Kindergärtnerin im Kindergarten Pflach anzustellen. Es handelt sich dabei um eine Karenzstelle, 
mit einem befristeten Dienstverhältnis, voraussichtlich bis zu einer Dauer von zwei Jahren. Die 
Anstellung und die Entlohnung richten sich nach dem Tiroler Gemeindevertragsbedienstetengesetz   
G-VBG bzw. nach dem Landes-Vertragsbedienstetengesetz L-VBG, Entlohnungsgruppe „ki“ für 
Kindergärtnerinnen.“ 
          (11 Ja-Stimmen  

    1 Enthaltung) 
 
 
Wer sich durch diese Beschlüsse in seinen Rechten verletzt fühlt, kann innerhalb zweier Wochen, 
gerechnet vom ersten Tag der Kundmachung an, beim Gemeindeamt Pflach schriftlich 
Aufsichtsbeschwerde erheben. 
 
Anschlag:           Der Bürgermeister: 
Abnahme: 
 
 
         

        ………………....................           
        (Helmut Schönherr, Bgm.)         


